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Antrag Drucksache Nr.: 01191/2024 des Stadtvertreters Wilhelm Hoog (ASK) 
Betreff: Werbefreiheit in Kitas und Horten sichern 
 
Beschlussvorschlag: 

Die Stadtvertretung beschließt: 
 
1. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, mit geeigneten Maßnahmen dafür Sorge zu tragen, dass die 
Schweriner Kindertagesstätten und Horte, insbesondere die Einrichtungen der städtischen Kita 
gGmbH, zukünftig werbefrei bleiben und weder für politische oder sonstigen kommerzielle 
Werbezwecken genutzt werden. 
  
2. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, für die städtischen Beteiligungen Spenden- und 
Sponsoringrichtlinien festzulegen, die u.a. regeln was an Spenden und Sponsoring durch die 
Landeshauptstadt Schwerin und die städtischen Beteiligungen entgegengenommen werden darf. 
 
Aufgrund des vorstehenden Beschlussvorschlags nimmt die Verwaltung hierzu Stellung: 

1. Rechtliche Bewertung (u.a. Prüfung der Zulässigkeit; ggf. Abweichung von bisherigen 
Beschlüssen der Stadtvertretung) 

Aufgabenbereich: Eigener Wirkungskreis      

      
 
2. Prüfung der finanziellen Auswirkungen 

Art der Aufgabe: -      

Kostendeckungsvorschlag entsprechend § 31 (2) S. 2 KV: - 
 
Einschätzung zu voraussichtlich entstehenden Kosten (Sachkosten, Personalkosten): 

      
 
3. Empfehlung zum weiteren Verfahren 

Ablehnung  
zu 1. Es wird davon ausgegangen, dass es sich im wesentlichen darum handelt, keine Wahlwerbung zu 
zulassen und deshalb wird auf den Antrag und die Stellungnahme der Verwaltung zum Antrag der 
CDU/ FDP- Fraktion DS 01196/2024 verwiesen. 
 
zu 2. Es gibt innerhalb der Stadtverwaltung eine Dienstanweisung bzgl. dem Verfahren bei Spenden, 
Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen. Dieses wird gelebt und wie in der Hauptsatzung verankert 
wird der Hauptausschuss und die Stadtvertretung bei gewissen Wertgrenzen eingebunden. 
Für die städtischen Eigen- und Mehrheitsbeteiligungen gilt der Public Corporate Governance Kodex für 
die Landeshauptstadt Schwerin in der Fassung vom 10.07.2023 mit Bezug auf "Berichterstattung an 
den Aufsichtsrat" (Seite 21 B.28) und dem Verweis auf die Anlage l "Handlungsgrundsätze zum 
Sponsroring für die kommunalen Unternehmen der Landeshauptstadt Schwerin". 
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